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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Freizügigkeit
(2013/2960(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Titel IV des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und auf Artikel 151, 

– unter Hinweis auf die Beitrittsverträge und die zugehörigen Protokolle, 

– unter Hinweis auf die Artikel 21, 45 und 47 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und die Artikel 15, 21, 29, 34 und 45 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft1 in ihrer durch die 
Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 
2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union2 kodifizierten Fassung,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Vizepräsidentin Viviane Reding an den Rat „Justiz 
und Inneres“ vom 5. Dezember 2013 zur Freizügigkeit,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat zu leben und zu arbeiten, 
eine der Grundfreiheiten der EU ist, wie in den Verträgen anerkannt wird;

B. in der Erwägung, dass die Übergangsregelungen für Bulgarien und Rumänien am 
1. Januar 2014 in der gesamten EU ausgelaufen sind;

C. in der Erwägung, dass Mobilitätsströme hauptsächlich durch Arbeitsnachfrage begründet 
sein sollten;

D. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, wenn sie korrekt reguliert 
wird, zum Aufbau einer stärkeren europäischen Wirtschaft und einer flexibleren EU 
beitragen kann, die bereit ist, sich den Herausforderungen des globalen Wettlaufs zu 
stellen;

E. in der Erwägung, dass die moderne europäische Gesellschaft, insbesondere durch 
industriellen Wandel, Globalisierung, neue Beschäftigungsmuster, demografischen 
Wandel und die Weiterentwicklung der Verkehrsmittel, eine höhere Mobilität der 
arbeitenden Bevölkerung erfordert;

F. in der Erwägung, dass die Kommission vor kurzem eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt 

1 ABl. L 257 vom 19.10.1968, S. 2.
2 ABl. L 141 vom 27.5.2011, S. 1.
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hat, um offene Fragen in Bezug auf Freizügigkeit anzugehen;

1. stellt fest, dass Freizügigkeit ein positiver Faktor für den Abschluss des Binnenmarkts und 
die Entwicklung des europäischen Wirtschaftswachstums war;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren vertragsmäßigen Pflichten hinsichtlich der 
EU-Vorschriften zur Freizügigkeit nachzukommen;

3. betont, dass die Freizügigkeit ein positives Merkmal der EU bleiben wird, solange sie auf 
nachhaltige Weise reguliert und durchgesetzt wird und die EU entsprechende Maßnahmen 
gegen missbräuchliche Nutzung dieses Rechts ergreift und so das Vertrauen der EU-
Bürger in dieses Recht erhält;

4. fordert den Rat auf, die letzte Mitteilung der Kommission zu Reformen, einschließlich der 
Klarstellung der „Prüfung des gewöhnlichen Wohnsitzes“, zu Bemühungen zum Angehen 
der Herausforderungen der sozialen Inklusion, zur Förderung des Austausches von 
bewährten Verfahren unter lokalen Behörden und zu Regeln zum Zugang zur 
Sozialversicherung genau zu prüfen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Visa-Informationssysteme und Schengen-
Informationssysteme effizient umzusetzen, um die Sicherheit aller EU-Bürger zu 
gewährleisten;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass der Gleichheitsgrundsatz und das 
Grundrecht auf Freizügigkeit für alle Bürger der Europäischen Union gewahrt bleiben;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass alle 
Arbeitnehmer in der EU gleich und fair behandelt werden, dass es fairen Wettbewerb 
zwischen Unternehmen gibt und dass Wirtschafts- und Sozialdumping verhindert werden;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


